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Mit erhobenem Haupt und einem L�cheln –
Anwar al-Bunni

Mit erhobenem Haupt und einem L�cheln betritt der
syrische Rechtsanwalt und Menschenrechtsverteidiger
Anwar al-Bunni am 24. April 2007 den Gerichtssaal des
Ersten Strafgerichts in Damaskus. Die Anklage gegen
den Anwalt lautet »Verbreitung staatsgef�hrdender
Falschinformationen« nach Artikel 286 des syrischen
Strafgesetzbuches. Anlass f�r diesen schwerwiegenden
Vorwurf sind �ußerungen Anwar al-Bunnis gegen�ber
der Presse im April 2006, in denen er Folter und Miss-
handlungen in syrischen Gef�ngnissen anprangerte.

Konkret hatte der Anwalt gefordert, die Ursache f�r den Tod

des26-j�hrigenMohammedSchaherHaysa aufzukl�ren.Der

junge Mann war mehrere Monate lang an einem unbekann-

ten Ort in Haft gehalten worden. Im April 2006 hatten die

Beh�rden seinen Leichnam, der Folterspuren aufwies, an die

Familie �bergeben.W�hrend seines Prozesses fordert Anwar

al-Bunni die syrischen Beh�rden auf, den Fall von Moham-

med Schaher Haysa zu untersuchen. Das Gericht geht den

Vorw�rfen �ber schwere Misshandlungen aber nicht nach

und verurteilt Anwar al-Bunni zu f�nf Jahren Freiheitsstrafe.

Das drakonische Urteil l�st unter den Angeh�rigen, Unter-

st�tzern und Verteidigern von al-Bunni Best�rzung aus, weil

es weit sch�rfer ausf�llt als die �blicherweise verh�ngten

drei Jahre Freiheitsentzug in �hnlich gelagerten Verfahren.

Anwar al-Bunni, der den harten Richterspruch gefasst auf-

nimmt, bezeichnet den Prozess und das Urteil gegen ihn als

»politisch motiviert und eklatanten Verstoß gegen das

Recht auf freie Meinungs�ußerung mit dem Ziel, die syri-

sche �ffentlichkeit und engagierte B�rger zu terrorisieren

und einzusch�chtern.«

Es ist nicht das erste Mal, dass Anwar al-Bunni vor Gericht

die Untersuchung von Misshandlungen und Folter fordert.

Im Juni 2002 hatte er den gewaltlosen politischen Aktivis-

ten ’Aref Dalilah vor demObersten Staatssicherheitsgericht

in Damaskus verteidigt. Das Gericht war f�nf Jahre nach der

Verh�ngung des Ausnahmezustands im M�rz 1968 einge-

richtet worden. Vor diesem Sondergericht werden aus-

schließlich F�lle mit politischem Hintergrund oder Bezug

zur Staatssicherheit verhandelt.

Die Prozesse dort entsprechen bei weitem nicht den inter-

nationalen Standards f�r faire Gerichtsverfahren. Gegen die

Urteile des Gerichts k�nnen keine Rechtsmittel eingelegt

werden, Angeklagte haben nur eingeschr�nkten Zugang zu

einem Rechtsbeistand und Richter verf�gen �ber weitrei-

chende Ermessensspielr�ume im Hinblick auf die Gestal-

tung der Verfahren. Das zeigte sich auch im Verfahren

gegen ’Aref Dalilah. Als Rechtsanwalt al-Bunni darauf be-

harrte, dass die von seinem Mandanten erhobenen Miss-

handlungsvorw�rfe zu Protokoll genommen und unter-

sucht werden m�ssten, entfernten ihn Sicherheitskr�fte

gewaltsam aus dem Gerichtssaal. Der Pr�sident des Ge-

richts entzog ihm in der Folge die Zulassung, vor dem

Obersten Staatssicherheitsgericht als Anwalt aufzutreten.

Einen Monat nach diesem Vorfall wurde ’Aref Dalilah,

ehemaliger Dekan der wirtschaftswissenschaftlichen Fa-

kult�t der Universit�t Aleppo, wegen seines Einsatzes f�r

politische Reformen zu einer zehnj�hrigen Haftstrafe ver-

urteilt. Im August 2008 wird der 65-J�hrige nach sieben

Jahren, die er �berwiegend in Isolationshaft verbringen

musste, im Rahmen einer Pr�sidialamnestie aus der Haft

entlassen.

Verfolgung und langj�hrige Inhaftierung wegen politischer

Aktivit�ten erlebt Anwar al-Bunni – zweitj�ngstes von

sieben Geschwistern – bereits als Jugendlicher in seiner

Familie. Seit den sp�ten 70er Jahren sind vier seiner Ge-

schwister immer wieder aus politischen Gr�nden in ver-

schiedenen syrischen Gef�ngnissen unter katastrophalen

Bedingungen inhaftiert. Bis in die 90er Jahre hinein sind
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die Haftbedingungen in syrischen Gef�ngnissen so men-

schenunw�rdig, erniedrigend und brutal, dass sie syste-

matischer Folter gleichkommen. Es gibt Zeiten, so sein

�lterer Bruder Akram sp�ter gegen�ber der Presse, in de-

nen Anwar al-Bunni und seine Mutter die einzigen in

Freiheit befindlichen Familienmitglieder sind und die Be-

suche der in verschiedenen Gef�ngnissen an unterschied-

lichen Orten inhaftierten Familienmitglieder untereinan-

der aufteilen.

Als Anwar al-Bunni im Jahr 1979 sein Jurastudium an der

Universit�t in Damaskus beginnt, befinden sich drei Br�der

und eine Schwester aus politischen Gr�nden in Haft. Nach

einigen Jahren der Berufsaus�bung als Rechtsanwalt �ber-

nimmt er Anfang der 90er Jahre die Verteidigung politi-

scher Gefangener vor Gericht und gr�ndet ein Komitee,

welches sich f�r die Freilassung politischer Gefangener

einsetzt.

Zehn Jahre sp�ter k�ndigt sich nach dem Tod von Pr�sident

Hafez al-Assad mit der Amtseinf�hrung seines Sohnes Ba-

schar im Juni 2000 eine Phase des politischen Tauwetters

an, die unter der Bezeichnung »Damaszener Fr�hling« be-

kannt geworden ist. Inspiriert von den Versprechungen des

jungen Pr�sidenten, Reformen voranzutreiben, verbreitet

sich Aufbruchsstimmung im Land. Es entstehen zahlreiche

zivilgesellschaftliche Diskussionszirkel, in denen Opposi-

tionelle und Intellektuelle �ber Wege zu politischem Wan-

del, zu Demokratisierung und zur Verwirklichung der Men-

schenrechte debattieren. Zusammen mit anderen promi-

nenten Menschenrechtsanw�lten gr�ndet Anwar al-Bunni

in dieser Phase im Jahr 2001 eine der ersten Menschen-

rechtsorganisationen, die »Human Rights Association in

Syria« (HRAS), die sich um eine offizielle Zulassung bei den

Beh�rden bem�ht.

Doch die Phase der politischen Diskussionen �ber Partizi-

pation und Meinungsfreiheit ist nur von kurzer Dauer. Es

folgt der »Damaszener Winter« mit einer Welle von Fest-

nahmen von zivilgesellschaftlichen Aktivisten, Reformern

und Oppositionellen. Rechtsanwalt Anwar al-Bunni geh�rt

zu dem Verteidigerteam, das die zehn f�hrenden Opposi-

tionellen und Protagonisten des »Damaszener Fr�hlings«

vor Gericht vertritt. Mit Ausnahme der beiden unabh�ngi-

gen Parlamentarier Mamun al-Humsi und Riad Seif, werden

die B�rgerrechtler vor dem Obersten Staatssicherheitsge-

richt angeklagt und zu Haftstrafen von mehreren Jahren

verurteilt.

Trotz der R�ckkehr des Regimes zu autorit�rem F�hrungs-

stil und massiver Unterdr�ckung abweichender Meinungen

setzt Anwar al-Bunni seinen mutigen Einsatz f�r die Opfer

staatlicher Gewalt und Willk�r unbeirrt fort. Unersch�t-

terlich kritisiert er den seit mehr als vier Jahrzehnten an-

dauernden Ausnahmezustand, der massiven Menschen-

rechtsverletzungen in Syrien Vorschub leistet. Er h�lt Kon-

takt mit Journalisten, ausl�ndischen Diplomaten und mit

internationalen Menschenrechtsorganisationen. Er infor-

miert die internationale �ffentlichkeit �ber politisch mo-

tivierte Prozesse gegen friedliche Aktivisten f�r einen de-

mokratischenWandel und �ber die Haftbedingungen seiner

Mandanten.

Die Beh�rden reagieren mit Sanktionen, um den Men-

schenrechtsverteidiger einzusch�chtern; wiederholt wird er

von der Damaszener Rechtsanwaltskammer einbestellt, es

kommt zu Disziplinarverfahren und tempor�ren Berufsver-

boten. Er wird bel�stigt, eingesch�chtert, bedroht und

durch die Geheimdienste �berwacht. Als er im Dezember

2003 nach Weimar reisen will, um stellvertretend f�r den

damals und gegenw�rtig erneut inhaftierten Reformpoliti-

ker Riad Seif den Menschenrechtspreis der Stadt entge-

genzunehmen, wird ihm die Ausreise verweigert. Ein von

der EU finanziertes Menschenrechtszentrum unter Leitung

von al-Bunni wird im M�rz 2006 nur wenige Tage nach der

Er�ffnung von den Beh�rden geschlossen. Nicht nur Anwar

al-Bunni selbst, auch seine Familie ist von den Strafmaß-

nahmen betroffen. Im Mai 2007, nur einen Monat nach

seiner Verurteilung, verliert seine Frau Ragheda Issa Rafiki

auf Anordnung des Premierministers Muhammad Naji al-

’Otri ohne Angabe von Gr�nden ihre Stellung als Staats-

angestellte.

Seit dreieinhalb Jahren ist der 50-j�hrige Anwalt im Ge-

f�ngnis. Seine Haftbedingungen sind sehr schlecht. Er ist in

einer Zelle mit 30 anderen wegen krimineller Straftaten

verurteilten Gefangenen inhaftiert. Sowohl Mitgefangene

als auch Vollzugsbedienstete haben ihn k�rperlich ange-

griffen und erniedrigt. Und dennoch ist sein Kampfgeist

ungebrochen. Wiederholt hat er sich im Namen mehrerer

gewaltloser politischer Gefangener in offenen Briefen an

die UN Hochkommissarin f�r Menschenrechte und den

syrischen Pr�sidenten gewandt und auf die Haftbedin-

gungen hingewiesen. Anwar al-Bunni selbst leidet unter

Arthritis, eine Krankheit, die durch den Mangel an Bewe-

gung und die Feuchtigkeit in den Zellen verschlimmert

wird.


